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Unterhaltsrecht – Für einen gerechten Ausgleich von Care-Arbeit 

Der bekannt gewordene Entwurf zum Unterhaltsrecht greift zentrale Forderungen des Deut-

schen Juristinnenbunds e.V. (djb) auf und bringt mehr Klarheit sowie Gerechtigkeit in die Un-

terhaltsregelungen. Der djb setzt sich seit Jahren dafür ein, dass der Gesetzgeber das Unter-

haltsrecht weniger der Auslegung durch die Rechtsprechung überlässt und wesentliche 

Grundsätze selbst regelt. Dieser Entwurf kodifiziert weite Bestandteile des Richterrechts und 

sorgt damit für mehr Verständlichkeit und Rechtssicherheit. 

Außerdem beseitigt der Entwurf die eklatanten Defizite im Unterhaltsrecht für nicht verheira-

tete Mütter und trägt hier angesichts der statistisch ganz überwiegend von Müttern geleiste-

ten Kinderbetreuung erheblich zur Beseitigung der vor allem Frauen betreffenden Benachtei-

ligung bei. „Wenn immer weniger Eltern heiraten, dann muss der Gesetzgeber reagieren und 

die aus der Elternschaft resultierende Verantwortung so regeln, dass der betreuende Eltern-

teil unabhängig vom Familienstand ausreichend Unterhalt vom anderen Elternteil bekommt“, 

erklärt djb-Präsidentin Ursula Matthiessen-Kreuder. Es ist daher sehr zu begrüßen, dass neben 

der geplanten Anhebung auf ein höheres Unterhaltsniveau auch Altersvorsorgeunterhalt ge-

regelt wird und eine nicht verheiratete Mutter endlich eine Ausbildung machen kann, ohne 

ihren Unterhaltsanspruch zu verlieren. 

Der djb erachtet es im Grundsatz als sinnvoll, eine ausgedehnte Betreuung auch unterhalts-

rechtlich zu berücksichtigen und den Unterhalt für die unterschiedlichen Betreuungsformen 

(Residenzmodell, asymmetrisches und symmetrisches Wechselmodell) ausdrücklich zu regeln. 

Kritisiert wird aber, dass eine unterhaltsrechtlich bedeutsame Betreuung bereits dann vorlie-

gen soll, wenn 30 % der Nächte auf ein Jahr gerechnet durch denjenigen abgedeckt werden, 

der Barunterhalt an den hauptsächlich betreuenden Elternteil leistet. Bei der Übernahme von 

30 % der Betreuungszeit inklusive Ferienzeiten wird die Care-Arbeit beim hauptsächlich be-

treuenden Elternteil verbleiben. Eine Entlastung der Alleinerziehenden, die eine Ausweitung 

der Erwerbstätigkeit ermöglichen würde, wird damit nicht erreicht. Darüber hinaus ist die ge-

plante Verrechnung von Betreuung und Barunterhaltspflicht im asymmetrischen Wechselmo-

dell zu einseitig auf die Interessen der (meist) zahlungspflichtigen Väter abonniert. Abzüge in 

einer Größenordnung von 15 % des Barbedarfs und noch weitergehende Kürzungen um einen 

pauschalen Betreuungsanteil von 33 % schießen weit über das Ziel eines gerechten Ausgleichs 

hinaus. „Alleinerziehende Mütter sind immer noch diejenigen, die das größte Armutsrisiko in 

unserer Gesellschaft tragen. Diesen Umstand darf eine Unterhaltsreform an keiner Stelle aus-

blenden“, so Prof. Dr. Anna Lena Göttsche, Vorsitzende der Kommission Familien-, Erb- und 

Zivilrecht des djb. 

mailto:geschaeftsstelle@djb.de

